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Petition Lahnstrasse betreffend Durchsetzung der Tempo-30-Zone

Sehr geehrter Herr Narr, sehr geehrte Damen und Herren

Mit Datum vom 22. August 2022 haben Sie zusammen mit weiteren Anwohnerin-
nen und Anwohnern eine Petition eingereicht.

Mit Ihrem Begehren fordern Sie Einsicht in das vorgängig zur Einführung der
Tempo-30-Zone an der Lahnstrasse erstellte Gutachten. Ebenfalls erwarten Sie
vom Stadtrat, dass er die notwendigen Vorkehren trifft, um die Einhaltung der
Tempo-30-Zone an der Lahnstrasse durchzusetzen.

Gutachten aus dem Jahr 2003
Im Jahr 2003 wurde ein Gutachten «Tempo-30-Zone Gebiet Breite» erstellt. Darin
wurden die Grundlagen zur Beurteilung der Zweckmässigkeit der Einführung von
Tempo-30 Zonen festgehalten, die Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen
und Empfehlungen für die Umsetzung von Tempo-30-Zonen aufgezeigt. Grundla-
gen für dieses Gutachten waren die revidierte Signalisationsverordnung von 2002
und die bereits eingeführten Tempo-30-Zonen im «Emmersberg» und «Windegg»,
deren Umsetzung auf Petitionen zurückzuführen waren.

Zur Erarbeitung der Schritte zur Umsetzung von Tempo-30- Zonen wurden die
Strassen auf ihre Funktion im. Netz hin bewertet und auch mögliche Sicherheitsde-
fizite ausgewiesen. Die Lahnstrasse wurde als siedlungsorientierte Strasse defi-
niert, die aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheit eine zu hohe Geschwindigkeit auf-
weist. Vor der Einführung der Tempo-30-Zone im Jahre 2004 betrug der soge-
nannte V85 (die Geschwindigkeit, die von 85 % der Fahrzeuge nicht überschritten
wird) an der Lahnstrasse 47 bzw. 50 km/h.
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Einführung Tempo-30-Zone
Im Dezember 2004 wurde dem Projekt Lahnstrasse mit einem 61 % Ja-Stimmen-
anteil zugestimmt. Auf die Publikation in den Zeitungen und im Amtsblatt am
23. Juli 2004 gingen keine Einsprachen ein. Bereits wenige Wochen später forder-
ten Anwohnende der Lahnstrasse, es seien weitergehende Massnahmen zu tref-
fen, da Tempo 30 schlecht eingehalten werde. Da bauliche Massnahmen damals
nicht für umsetzbar gehalten wurden, wurde das wechselseitige Anordnen von
Parkfeldern als einfaches und effizientes Mittel zur positiven Veränderung des
Strassenbildes vorgeschlagen. Diese Massnahme wurde schon damals im Gut-
achten von 2003 zur Umsetzung festgehalten. Dagegen formierte sich starker
Widerstand einer weiteren Gruppierung, welche sich vehement gegen weitere
«Schikanen auf der Fahrbahn» wandte. An einem so steilen Strassenabschnitt
seien Ausweich-, Brems- und Anfahrmanöver der Wohnqualität und einem ver-
nünftigen Verkehrsfluss abträglich.

In der Folge hat der Stadtrat über die Jahre immer wieder Begehren und Petitionen
aus dem Umfeld der Lahnstrasse, worauf Sie in Ihrem Schreiben auch hinweisen,
geprüft und behandelt. Immer im Sinne einer verträglichen Lösung für alle Ver-
kehrsteilnehmenden. Die Nutzungsansprüche an einen Strassenraum überlagern
sich oft. Dabei stellt sich die Frage nach der Verträglichkeit mit den gefahrenen
Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs und den Ansprüchen des
Quartiers sowie den baulichen Rahmenbedingungen des Strassenraums und der
angrenzenden Liegenschaften.

Einhaltung der Tempo-30-Zone an der Lahnstrasse
Gemäss Signalisationsverordnung ist es bindend, dass nach einer Einführung von
Tempo-30-Zonen die Wirkung überprüft werden muss. Daher werden in der Folge
einer Umsetzung immer zahlreiche Messung verdeckt oder offen durchgeführt. So-
wohl kurz nach der Einführung als auch in den letzten Jahren wurden regelmässig
Messungen an der Lahnstrasse dokumentiert. Die Daten zeigen, dass seit 2016
elf Messungen durchgeführt wurden.
Durchschnittlich liegt derV85 bergwärts bei 34 und 39 km/h und talwärts zwischen
32 und 39 km/h. Bauliche Massnahmen sind bei einem Schwellenwert ab 42 km/h
zu treffen. Dies ist hier nicht der Fall. Trotzdem wurden immer wieder mögliche
Szenarien diskutiert und im Jahr 2021 dann letztmals Anpassungen vorgenom-
men. Das Anbringen der markierten Flächen und der Pfosten im oberen Bereich
wurde auf Begehren der Anwohnenden umgesetzt.

Sie fordern nun mit Ihrer eingereichten Petition, dass der gesetzlich vorgesehene
Zustand herbeigeführt werde und nennen zu dieser Erreichung einige Massnah-
men bzw. schlagen einen Massnahmenmixvor.

Die zuständigen Fachstellen der Stadt Schaffhausen haben sich in all den Jahren
immer wieder den Begehren der Anwohnenden gestellt und versucht, konstruktiv
Lösungen auszuarbeiten. Die Lahnstrasse hat im Strassenraum und auch angren-
zend Rahmenbedingungen, die bei all den Abwägungen einzubeziehen waren und
auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Weiter ist besonders Rücksicht auf die Nut-
zung der Strasse zu nehmen, die auch für den landwirtschaftlichen Verkehr rele-
vant ist.

Zu einzelnen Vorschlägen:
• Das Anbringen von Vertikalversätzen (Schwellen) würde ein kritisches Hinder-

nis für Langholztransporte, Traktoren und den Veloverkehr (talwärts) schaffen.



Die Strassenbreite darf nicht zu stark eingeengt werden, da auf der Lahn-
strasse auch Fahrzeuge mit grosser Breite (z. B. Langholztransporter oder
Mähdrescher) verkehren.

• Der Bau eines Trottoirs bergaufwärts wäre mit einem Landkauf für die Stadt
Schaffhausen verbunden sowie durch die vorherrschende Topografie (Hang-
schräglage) aufwändig in der Bauweise und somit auch monetär nicht verhält-
nismässig. Für den Fussverkehr besteht eine gute Alternative mit dem Fuss-
weg über das Langhansergässchen, der offiziell als Wanderweg ausgewiesen
ist.

• Markierung von Fusswegen: Fussgänger-Längsstreifen dienen als Not- oder
Ubergangslösung, wenn eine bauliche Trennung der Fussgängerbereiche von
der Fahrbahn nicht möglich ist. Mit optimierten Abmessungen sollte auf fast
dem gesamten oberen Abschnitt der Lahnstrasse ein Fussgänger-Längsstrei-
fen möglich sein. Aus fachlicher Sicht besteht kein Bedarf für die Markierung
eines Fussgänger-Längsstreifens. Das Anliegen soll jedoch aufgenommen
werden und der Stadtrat beauftragt Tiefbau Schaffhausen, eine solche Markie-
rung zu prüfen und dort umzusetzen, wo dies unter Berücksichtigung der An-
liegen aller Verkehrsteilnehmenden möglich ist.

• Geschwindigkeitsmessungen: Die Stadt Schaffhausen führt in regelmässigen
Abständen Geschwindigkeitsmessungen durch, entweder verdeckt oder mit ei-
ner Geschwindigkeitsanzeige. Solche Messungen finden über das ganze
Stadtgebiet verteilt statt und werden auch zukünftig an der Lahnstrasse wieder
vorgenommen.

• Geschwindigkeitskontrollen: Für Kontrollen ist die Schaffhauser Polizei
(SHPol) als kantonale DienststeIIe zuständig.

Der Stadtrat setzt sich gerne dafür ein, weiterhin regelmässige Geschwindigkeits-
kontrollen durch SHPol zu erwirken und das Anliegen bezüglich Markierung von
Fussgänger-Längsstreifen wird aufgenommen. Auf zusätzliche bauliche Massnah-
men verzichtet der Stadtrat aus oben genannten Gründen indes.

Für die Kenntnisnahme und die Weiterleitung an die weiteren Initianten und Pe-
tenten danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
IM NAMEN DES STADTRATS

Peter Neukomm
Stadtpräsident
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Yvonne VVatdvogel
Stadtschreiberin
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Beilage:
Gutachten Tempo-30-Zone Gebiet Breite, SNZ vom 12.Juni 2003
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